
 
Dringlicher Gesetzentwurf  

Fraktion der Freien Demokraten 
Gesetz zur Einführung einer Karenzzeit für das Amt des Präsidenten des Hessischen 
Rechnungshofs 
 
 
 
A. Problem 

 Der Präsident des Hessischen Rechnungshofs nimmt eine zentrale Rolle bei der unab- 
hängigen Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes ein. Die Unab- 
hängigkeit und Integrität dieses Amtes sind entscheidend für das Vertrauen in die staatliche 
Finanzkontrolle und die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Verwaltung. Aktuell ist es  
möglich, dass ein ranghoher politischer Spitzenbeamter ohne zeitlichen Abstand Präsident 
des Hessischen Rechnungshofs werden kann. Dies birgt erhebliche Risiken für Interessen-
konflikte. Ein unmittelbarer Wechsel aus der politischen Exekutive an die Spitze der  
Kontrollinstanz kann den Eindruck erwecken, dass die Unabhängigkeit des Rechnungshofs 
beeinträchtigt ist oder persönliche und politische Verflechtungen Einfluss auf die Kontroll-
tätigkeit nehmen könnten. Dies gefährdet das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Objekti-
vität und Neutralität des Rechnungshofs 

B. Lösung 

 Um die Unabhängigkeit des Präsidentenamtes im Hessischen Rechnungshof zu stärken und 
mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden, wird eine Karenzzeit von 18 Monaten einge-
führt. Danach darf der Präsident oder die Präsidentin des Hessischen Rechnungshofs in 
den letzten 18 Monaten vor Amtsantritt weder Mitglied der Hessischen Landesregierung 
gewesen sein und auch nicht als Staatssekretär oder Staatssekretär tätig gewesen sein. Mit 
dieser Regelung wird ein angemessener Abstand zwischen einer aktiven politischen  
Spitzenfunktion und dem Wechsel an die Spitze der unabhängigen Kontrollbehörde sicher-
gestellt. Sie verhindert, dass aktuelle politische Bindungen aus der Regierungsarbeit die 
Kontrolltätigkeit des Rechnungshofs beeinflussen könnten. Die Karenzzeit ist dabei so be-
messen, dass sie sowohl den Anforderungen an die Unabhängigkeit des Amtes gerecht 
wird als auch qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern den Zugang zum Präsidenten-
amt nicht unverhältnismäßig erschwert. 

C. Befristung 

 Keine. 

D. Alternativen 

 Keine. 

E. Finanzielle Auswirkungen 

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

Gesetz  
zur Einführung einer Karenzzeit für das Amt  
des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs 

Vom 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes  

über den Hessischen Rechnungshof 

Das Hessische Rechnungshofgesetz (HRHG) in der Fassung vom 18. Juni 1986 (GVBl. I S. 157), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2024 (GVBl. 2024 Nr. 65), wird wie folgt 
geändert: 

§ 15 wird wie folgt geändert: 
In Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 und 3 eingefügt: 
„Der Präsident oder die Präsidentin sowie der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin des Rech-
nungshofs dürfen während ihrer Amtszeit und in den letzten 18 Monaten vor ihrer Wahl nicht der 
Hessischen Landesregierung als Mitglied angehört haben. Satz 2 gilt entsprechend für Staats- 
sekretärinnen oder Staatssekretäre.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung: 

Zu Art. 1: 
Ein unmittelbarer Wechsel von einem politischen Spitzenamt an die Spitze des Rechnungshofs 
kann Zweifel an der Unabhängigkeit und Neutralität der Kontrollinstanz begründen. Mit der Ein-
führung einer Karenzzeit wird ein angemessener Abstand zwischen einer aktiven politischen Spit-
zenfunktion und der Übernahme des Präsidentenamtes im Hessischen Rechnungshof geschaffen. 
Die Regelung stellt sicher, dass keine aktuellen politischen Loyalitäten oder Insiderkenntnisse aus 
der Regierungsarbeit die Kontrolltätigkeit des Rechnungshofs beeinflussen können. Die Karenz-
zeit ist zudem so bemessen, dass sie den Zugang qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber zum 
Präsidentenamt nicht unverhältnismäßig einschränkt. Die Festlegung der Karenzzeit auf 18 Mo-
nate orientiert sich an bestehenden landesrechtlichen Regelungen für ehemalige Mitglieder der 
Hessischen Landesregierung. Nach § 8a des Gesetzes über die Bezüge der Mitglieder der Lan-
desregierung besteht für ausgeschiedene Regierungsmitglieder eine Anzeigepflicht und eine mög-
liche Untersagung von Tätigkeiten für einen Zeitraum von 18 Monaten nach dem Ausscheiden 
aus dem Amt, sofern ein Zusammenhang mit der vorherigen Amtstätigkeit besteht und dienstliche 
Interessen beeinträchtigt werden können. Dabei ist es unschädlich, dass sich die Regelung in § 8a 
auf Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes bezieht, während die Karenzzeit für das  
Präsidentenamt im Hessischen Rechnungshof den Wechsel aus einer politischen Spitzenfunktion 
in ein unabhängiges Kontrollamt betrifft. Entscheidend ist in beiden Fällen das Ziel, einen ange-
messenen Abstand zwischen der Wahrnehmung politischer Leitungsfunktionen und der Über-
nahme sensibler Aufgaben im öffentlichen Interesse sicherzustellen und so das Vertrauen in die 
Unabhängigkeit und Integrität zu stärken. 

Zu Art. 2: 
Regelt das Inkrafttreten. 
 
 
Wiesbaden, 20. Juni 2025 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Dr. Stefan Naas 
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